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RS OGH 1989/11/8 14Os105/89
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.11.1989

Norm

StGB §82

Rechtssatz

Die beiden im § 82 Abs 1 und Abs 2 StGB angeführten selbständigen Deliktsfälle setzen ein Handeln des Täters mit

zumindest bedingtem, auf Herbeiführung einer konkreten Lebensgefährdung des Tatopfers gerichteten Vorsatz

voraus.
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